
Anlage 1 zur Vorlage B 0610001: 

Bericht - des Oberbürgermeisters an die Stadtvertretung 

Gründung der Stadtpark Norderstedt GmbH 

Die Gremien der Stadt Norderstedt haben sich umfassend mit der Gründung einer Stadtpark 
Norderstedt GmbH beschäftigt. 

Der Hauptausschuß hat in seiner Sitzung am hierzu der Stadtvertretung emp- 
fohlen, eine Stadtpark Norderstedt GmbH zu gründen und dem als Anlage zur Vorlage der 
Stadtvertretung beigefügten Gesellschaftsvertrag zuzustimmen. 

I. Sachverhalt 

Die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt hat in ihrer Sitzung am 28.09.2004 beschlossen, 
sich um die Ausrichtung einer Landesgartenschau im Bereich des Norderstedter Stadtparks 
zu bewerben. Gemäß Kabinettsbeschluss der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung 
vom 14.12.2004 wurde Norderstedt auf Grund seiner Bewerbung zum offiziellen Ausrichter 
der Landesgartenschau 201 1 bestimmt. 

Zur Vorbereitung und Durchführung dieser Landesgartenschau soll nunmehr eine Gesel- 
schaft gegründet werden. 

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass Gegenstand des Unternehmens die Durchführung 
einer Landesgartenschau sowie der nachhaltige Betrieb der im Zusammenhang damit im 
Stadtpark in Norderstedt erstellten Anlagen ist. Das Stamnkapital der Gesellschaft beträgt 
125.000 Euro, welches die Stadt Norderstedt in gleicher Höhe als Stammeinlage einbringt. 

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesell- 
schafterversammlung. Die Leitung der Gesellschaft obliegt dabei der Geschäftsführung in 
eigener Verantwortung unter Beachtung der Beschlüsse des Aufsichtsrates und der Gesel- 
schafterversammlung. Die GmbH wird investierender Ausrichter der Landesgartenschau 
201 1 in Norderstedt und Eigentümerin der im Zusammenhang damit erstellten Anlagen. Mit 
der Stadt Norderstedt, die Eigentümerin der Grundstücke bleibt, wird ein separater Pachtver- 
trag abgeschlossen. Zur Finanzierung der Investitionen leistet die Stadt Norderstedt Zahlun- 
gen an die Stadtpark Norderstedt GmbH in Höhe von 12,5 Mi0.E in Form von Eigenkapital- 
zuführungen undloder lnvestitionskostenzuschüssen. Im übrigen soll die Stadtpark Norder- 
stedt GmbH die Aufwendungen sowohl für die Vorbereitung und Durchführung der Landes- 
gartenschau als auch für den nachhaltigen Betrieb der im Zusammenhang damit im Stadt- 
park in Norderstedt erstellten Anlagen durch eigene Erlöse bzw. DienstleGtungsentgelte de- 
cken. 



II. Rechtl iche Ausführungen 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Gründung der Stadtpark Norderstedt GmbH ergeben 
sich aus 55 101 , 102 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein. 

1. Angelegenheit de r  ör t l ichen Gemeinschaft 

Die Erriciltiing der Norderstedter Stadtpark GmbH dient der Erfüllung einer öffentlchen 
Aufgabe im Gemeindegebiet gemäß Art. 46 Abs. 1 LVerf SH und stellt eine Angelegenheit 
der örtlichen Gemeinschaft gemäß Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG dar. Die Verbandskompetenz der 
Stadt Norderstedt ist insoweit gemäß § 2 GO gegeben. 

Als Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft werden diejenigen Bedürfnisse und Inte- 
ressen verstanden, die in dieser Gemeinschaft radiziert sind oder auf sie einen spezifischen 
Bezug haben. Dies bedeutet, dass die Bedürfnisse den Gemeindeeinwohnern gerade als 
solche gemeinsam sind, indem sie das Zusammenleben und -wohnen in der politischen 
Gemeinde betreffen. 

Die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen zugleich die in räumlicher und 
sachlicher Hirisicht begrenzte Verbandskompetenz der Gemeinde dar. Das hat zur Folge, 
dass eine wirtschaftliche Betätigung der Kommune außerhalb der Verbandszuständigkeit 
grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

Die Stadtpark GmbH soll für die Stadt Norderstedt die Landesgartenschau im Jahre 201 1 
vorbereiten und durchführen sowie die im Zusammenhang damit im Stadtpark in Norder- 
stedt erstellten Anlagen nachhaltig betreiben. Grundsätzlich lässt sich aus der Lage des 
Geländes (Stadtpark in Norderstedt) ein hinreichender Bezug zur örtlichen Gemeinschaft 
entnehmen. 

Auch wenn eine Landesgartenschau aus der Natur der Sache heraus weit über das Stad- 
gebiet hinaus wirkt und damit auch überörtliche Bezüge hat, spricht dieses nicht gegen das 
Vorliegen einer Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft. Die Stadt Norderstedt hat sich 
um die Ausrichtung einer Landesgartenschau beworben und vom Land den Zuschlag erhal- 
ten; insofern ist die Ausrichtung der Landesgartenschau zu einer Aufgabe / Angelegenheit 
der Stadt Norderstedt geworden. 

Im übrigen ist eine kommunale Einrichtung, die sowohl örtliche als auch überörtliche Bezü- 
ge hat, dann dem örtlichen Wirkungskreis zuzuordnen, wenn sich der Schwerpunkt der 
konkreten Tätigkeit auf das Gemeindegebiet bezieht. Die Tätigkeit der "Stadtpark Norder- 
stedt GmbH" erstreckt sich im Schwerpunkt neben der Ausrichtung der Landesgartenschau 
auf den nachhaltigen Betrieb der im Stadtpark in Norderstedt errichteten Anlagen, sodass 
nach diesem Ansatz selbst dann ein Orüichkeitsbezug gegeben ist, wenn die Vermarktung 
auch in den Umlandgemeinden stattfindet. 

2. Öffentlicher Zweck 

Die wirtschaftliche Betätigung ist gemäß § 101 Abs. 1 Nr. 1 GO gerechtfertigt, da der öfferli- 
liche Zweck das Unternehmen rechtfertigt, denn die Errichtung der "Stadpark Norderstedt 
GmbH" dient auch über die Ausrichtung der Landesgartenschau hinaus einer nachhaltigen 
Verbesserung der Naherholungs- und Freizeitmöglichkeiten für die Norderstedter Bürgerin- 
nen und Bürger und der Förderung der ortsansässigen Wirtschaft. 



Bei der Betaligbng durch die "Stadtpark Norderstedt GmbH" handelt es sich um ein wirt- 
schaftliches Uliternehmen. Die Funktion des wirtschaftlichen Unternehmens besteht in der 
Produktloi-I, \/erteilung oder Dienstleistung, mit der die Gemeinde am wirtschaftlichen Ver- 
kehr teilnimiiit lind damit beliebige Bedürfnisse Dritter befriedigt. Die Rechts- und Organisa- 
tionsfclrrii ist fcir den Charakter des wirtschaftlichen Unternehmens unerheblich, so dass 
von diesem B-griff auch alle privatrechtlichen Organisationsformen, wie die GmbH, erfaßt 
sind. 

Der Betrieb eitles wirtschaftlichen Unternehmens durch die Stadt Norderstedt ist auch 
durch einer1 o;fentlichen Zweck gemäß 9 101 Abs. 1 Nr. 1 GO gerechtfertigt. 

Ein öffcntlicht i Zweck liegt vor, wenn das betreffende Projekt (Unternehmen) nach rechts- 
bewusster A~iffrissung der die Menschen in ihrem Bereich repräsentierenden Kommund- 
vertreti~nc dei i i  Gemeinwohl der Einwohnerschaft dient. Die Bestimnung, worin eine För- 
derung aes lAdohis der Gemeindeeinwohner liegt, ist hauptsächlich den Anschauungen und 
Entschließuriijen der Gemeindevertretung überlassen und von den örtlichen Verhältnissen, 
den finariziellen Möglichkeiten und den Bedürfnissen der Einwohner abhängig. Diese Frage 
ist somit ein Bestandteil der sachgerechten Kommunalpolitik und wird daher überwiegend 
von Zwecl.,r~iaß~gkeitsüberlegungen bestimmt. 

Die denkbaren öffentlichen Zwecke sind äußerst vielfältig und reichen von Wettbewerbsin- 
tervenlionen iiber Belange des Umweltschutzes bis hin zu wirtschaftsfördernden, sozialen 
und arbeitsr~iiarktpolitischen Zielsetzungen. Aus diesem Grund ist eine positive Umschrei- 
bung eines öffentlichen Zwecks, die generelle Geltung beanspruchen könnte, kaum zu leis- 
ten. Als wesentlich bleibt die Tatsache festzuhalten, dass die Lieferungen und Leistungen 
des komniurialen Unternehmens sachlich und räumlich grundsätzlich im gemeindlichen 
Wirkungskreis liegen und dazu dienen, Bedürfnisse der Gemeindeeinwohner zu befriedi- 
gen. 

Die wirtschaftliche Betätigung muß darüber hinaus dem Wohl der Gemeindeeinwohner un- 
mittelbar cfurr,h deren Leistungen dienen. Die Stadt Norderstedt hat bereits in der Bewer- 
bung urn die Landesgartenschau deutlich gemacht, dass der Gesichtspunkt der Nachhal- 
tigkeit eine \fiLlesentliches Ziel darstellt; es ist beabsichtigt den überwiegenden Teil der für 
die Landesgartenschau zu tätigenden Investitionen auch nach deren Ende den Einwohne- 
rinnen ur~d Ei*-iwohnern der Stadt und des Umlandes als attraktives Naherholungs- und 
Freizeitangebot im Stadtpark Norderstedt zur Verfügung zu stellen. 

Da die Dienstleistungen der "Stadtpark Norderstedt GmbH" somit unmittelbar den Gemein- 
deeinwohnern zugute kommen, ist die Einrichtung des Unternehmens inmfern durch den 
öffentlichen Zweck gerechtfertigt. 

Darüber hinaiis soll gerade durch die Ausrichtung der Landesgartenschau eine positive 
Wirkung sowc:til für die mitgestaltenden Unternehmen aus Norderstedt als auch für die 
ortsansässigeri Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe erreicht werden. Die Förderung 
der Wirtschaft ist als öffentlicher Zweck i.S.d. § 101 Abs. 1 S.1 GO weitgehend anerkannt. 

3. Leistungsfähigkeit  der  Gemeinde 

Das Unternetiriien "Stadtpark Norderstedt GmbH" steht gemäß fj 101 Abs. 1 Nr. 2 GO nach 
Art uric! Ur-rifang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Nor- 
derstedt und .:um voraussichtlichen Bedarf. 

Durch $ 10 1 i'ibs. 1 Nr. 2 GO soll eine ungehemmte wirtschaftliche Betätigung der Gemein- 
den verhirider-t werden, um auf diese Weise eine Sicherung der Verwaltungs- und Finanz- 
kraft sowie dr!r~iit die Erfüllung der eigentlichen kommunalen Aufgaben zu gewährleisten. 



Die Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist maßgeblich vom Haushalt der Ge- 
meinde abhängig. Für die Übernahme der finanziellen Risiken eines wirtschaftlichen Unter- 
nehmens ist dabei von Bedeutung, dass neben den Finanzansätzen, die zur Aufgabenerfül- 
lung erforderlich sind, eine finanzielle Reserve vorhanden ist. Entscheidend ist insoweit der 
freie Finanzsgielraum der Gemeinde. 

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann damit als gesichert gelten, wenn die Gemeinde durch 
den freien Firianzspielraum aller Voraussicht nach in der Lage ist, ihren bestehenden Aus- 
gaberiverpflichtungen nachzukommen und eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu gewährleisten. 

Die Stadt Norderstedt verfügt über einen ausreichenden freien Finanzspielraum ( dieser be- 
trägt z. Zt. irn Haushaltsplan der Stadt Norderstedt für das Haushaltsjahr 2006 12007 7,97 
Mio. C bzw. 9.5 Mio. E). Darüber hinaus sind im Haushalt 2006 12007 sowie der dazugehö- 
rigen Finanzplanung 2008 - 2010 die vorgesehenen Kapitalzuführungen bzw. Investitions- 
kostenzuschüsse enthalten und ohne Nettoneuverschuldung finanziert. 
Es ist somit ein angemessenes Verhältnis zwischen der Leistungsfähigkeit der Stadt Nor- 
derstedt und der Errichtung der "Stadtpark Norderstedt GmbH" festzustelen. 

Der öffentliche Zweck kann im Sinne des 5 101 Abs. 1 Nr. 3 GO nicht besser und wirt- 
schaftlicher auf andere Weise erfüllt werden. 

Mit der Vorschrift, dass die Aufgabe nicht besser auf andere Weise zu erfüllen ist, wird das 
Ergebnis der wirtschaftlichen Betätigung angesprochen. Die Verwirklichung des öffentlichen 
Zweckes muß die gleiche Qualität aufweisen wie bei entsprechenden Bemühungen eines 
Privaten oder eines anderen Verwaltungsträgers. 

In Schleswig-Holstein wurden bisher keine Landesgartenschauen durchgeführt; die Stadt 
Norderstedt hat sich daher in anderen Bundesländern bei einer Vielzahl von Kommunen 
informiert, die eine Landesgartenschau durchführen bzw. durchgeführt haben. In allen FäI- 
len wurde für die Durchführung eine Gesellschaft gegründet. Auch ist bundesweit kein Fall 
bekannt, in dem ein privater Anbieter eine Landesgartenschau durchgeführt hat. 
Im übrigen hat das Land Schleswig-Holstein bereits in den Bewerbungsrichtlinien die 
Durchführung durch eine zu gründende Gesellschaft empfohlen. 

Auch die Prüfung durch die Stadt Norderstedt hat ergeben, dass eine Erfüllung der Aufgabe 
weder durch einen Privaten noch durch einen anderen Verwaltungsträger besser oder wirt- 
schaftlicher erfolgen kann. 

5. Interesse an der Gesellschaftsgründung 

Ein wichtiges Interesse an der Gründung einer privatrechtlichen Gesellschaft gem. 5 102 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. GO ist mit der Notwendigkeit einer flexiblen und professionellen Ge- 
schäftsführung einerseits und der Forderung eines gesicherten Einflusses der Stadt ande- 
rerseits gegeben. 

Ein wichtiges Interesse für die Beteiligung an einer Gesellschaft ist dann gegeben, wenn 
die Gemeinde die Aufgabe nicht selbst erfüllen kann und auch eine andere öffentlich- 
rechtliche Trägerschaft nicht in Betracht kommt. Daneben müßte die Geneinde zum Er- 
gebnis gelangt sein, dass eine Aufgabenerfüllung in Organisationsformen des öffentlichen 
Rechts nicht in Betracht kommt. 



Es ist zurlachst festzustellen, dass die Errichtung der "Stadtpark Norderstedt GmbH" hier 
durch eirieri oifentlichen Zweck im Sinne des § 101 Abc. 1 Nr. 1 GO gerechtfertigt ist (siehe 
Ausfühi~ingeil :U 2.). 

Währen? bei eirier Organisationsform des öffentlichen Rechts der kommunale Einfluß voll- 
ständig cjcsictiert ist, werden die Flexibilität und Professionalität einer Betriebsführung 
durch die stritltische Verwaltung als nicht ausreichend beurteilt. 

Die Vergabe nri einen privaten Betreiber würde demgegenüber einen nur mittelbaren 
EinfluP, cier Stadt Norderstedt bedeuten. Lediglich bei der Gründung einer städtischen 
GmbH werden eine flexibel handelnde Geschäftsführung und ein direkter Einfluß der Stadt 
Nordersted t gewährleistet. 

6. Haftunu der Gemeinde 

Die Begrenzurig der Haftung, wird durch die Rechtsform der GmbH erreicht; für die Durch- 
führung der Landesgartenschau sind darüber hinausgehende Zahlungsverpflichtungen 
(z.B. in Fc~rtii von Verlustübernahmen) nicht vorgesehen. 

Die beabsichtigten Kapitalzuführungen bzw. Investitionszuschüsse in Höhe von 12,5 Mio. E 
sind in- Haushalt 2006 12007 bzw. im dazugehörigen lnvestitionsprogramm berücksichtigt 
und vollstandig finanziert. 

Die Fir1anrkr;ift der Stadt Norderstedt und damit die Sicherung der Aufgabenerfüllung wer- 
den dalier nicht beeinträchtigt. 

7. Weitere \/oraussetzungen 

Die wei!eren Voraussetzungen des § 102 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 GO sind gegeben. 
Daneberi sinc! durch die Stadt Norderstedt auch die Wirtschaftsgrundsätze des § 107 GO 
und die allgenieinen Haushaltsgrundsätze des § 75 Abs. 1 und 2 GO beachtet worden. 

7.1. Einflussnahme der Gemeinde 

Die Sich~rung eines angemessenen Einflusses der Gemeinde setzt regelmäßig eine 
diesbeziigliche Regelung in der Satzung der Gesellschaft voraus. Im Entwurf des Gesel- 
schaftsvertracjes ist vorgesehen, dass der Aufsichtsrat neben der grundsätzlichen Aufga- 
be einer Uberwachung der Geschäftsführung mit umfangreichen Befugnissen ausgestat- 
tet ist. Die Stadt Norderstedt bestimmt als Alleingsellschafterin der GmbH die Besetzung 
des Aufsichtsrates und sichert auf diese Weise ihren Einfluß auf die Geschäftsführung. 

Des Weitercri ist der Oberbürgermeister der Stadt kraft seines Amtes Mitglied des Auf- 
sichtsr-ri!es. 

7.2. Jahresabschluss und Lagebericht 

Die Sladtpci:k Norderstedt GmbH" ist durch den Gesellschaftsvertrag ausdrücklich ver- 
pflichtet die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu befolgen. Die 
Vorausseizi ingen des § 102 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GO ist damit erfüllt. 

7.3. Verzinsung des Eigenkapitals 

Nach $ 137 Satz 2 GO soll das wirtschaftliche Unternehmen mindestens eine marktübl- 
che Verrir-iscing des Eigenkapitals erwirtschaften. Der Sinn und Zwcck dieser Regelung 



liegt in der grundsätzlichen Verpflichtung eines kommunalen Unternehmens, einen Bei- 
trag zur Starkung des gemeindlichen Haushaltes zu leisten. Die „Stadtpark Norderstedt 
GmbH" soll rieben der Ausrichtung der Landesgartenschau den nachhaltigen Betrieb der 
im Stadtpark in Norderstedt errichteten Anlagen übernehmen. Für die Ausrichtung der 
Landesgartenschau wird davon ausgegangen, dass die laufenden Aufwendungen durch 
entsprecheiide Erlöse gedeckt werden können; inwieweit darüber hinaus ein ,,Über- 
schuss', zur Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden kann, bleibt abzuwarten 
und erscheint nach den Erfahrungen anderer Kommunen eher zweifelhaft. Das gleiche gilt 
für den anschließenden Betrieb der im Stadtpark errichteten Anlagen. Der Stadtpark soll 
nach Absctili~iss der Landesgartenschau den Bürgerinnen und Bürgern als Freizeit- und 
Naherholungseinrichtung zur Verfügung stehen; bundesweit stellen solche Angebote in 
der Regel ein Zuschussgeschäft dar. Trotz der grundsätzlich bestehenden Absicht zur 
Einnah!nener-zielung würde der Unternehmenszweck durchaus eine Abweichung von der 
,,Soll-Vorschi-ift" des § 107 Satz 2 GO rechtfertigen. 

7.4. Sicherung der Aufgabenerfüllung 

Gern. 75 Abs. 1 GO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu füh- 
ren, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Die Finanzplanung der Stadt 
Norderstedt weist fortlaufend einen freien Finanzspielraum für den Zeitraum der Jahre 
2006 bis 201 0 aus. Die stetige Aufgabenerfüllung durch die Stadt Norderstedt ist daher 
auch in Anbetracht der wirtschaftlichen Betätigung durch die "Stadtpark Norderstedt 
GmbH" langfristig gesichert. 

7.5. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

Gern 5 75 /I,t,s. 2 GO ist die Stadt Norderstedt im Übrigen verpflichtet, ihre Haushaltswirt- 
schaft an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auszurichten. 

Dieser GI-iiridsatz ist bei jeder (finanzwirksamen) Aufgabenerfüllung der kommunalen Ge- 
bietskörperschaft zu beachten und entfaltet daher auch Bindungswirkung im Bereich der 
wirtschaftlictien Betätigung der Kommunen. 

Die Zielsetzi-ing der Stadt Norderstedt ist darauf gerichtet, mit der wirtschaftlichen Betäti- 
gung eine Laridesgartenschau durchzuführen und eine nachhaltige Nutzung der dafür er- 
stellten Anlagen im Stadtpark Norderstedt zu gewährleisten. Diese Zielsetzung ist nicht zu 
beanstaride~i. 

Die Erreichiing dieses Zwecks, der durch die Gründung der "Stadtpark Norderstedt 
GmbH" ver-folgt werden soll, dürfte nunmehr keinen Verstoß gegen die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit darstellen. Ein solcher Verstoß ist dann denkbar, wenn 
wirtschaftlichere und sparsamere Alternativen zur konkreten Gestaltung der Zielerrei- 
chung existieren. Etwaige Alternativen zur Erreichung der Ziele - insbesondere durch ei- 
ne Beteiligcirig privater Unternehmen - sind jedoch nicht ersichtlich, so dass die Ausga- 
ben und Risiken zum Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

Daher ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gewahrt. 

Weiter sind keine Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sich die eingesetzten Mitel nicht 
auf den zur Erfüllung dieser kommunalen Aufgabe notwendigen Umfang beschränken, so 
dass auch ein Verstoß gegen den Grundsatz der Sparsamkeit nicht gegeben ist. 

Die wirtsctiaft!iche Betätigung der Stadt Norderstedt stellt somit keinen Vsstoß gegen die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 75 Abs. 2 GO dar. 



III. Finanzielle Auswirkungen 

Die finariziellen Auswirkungen der Ausrichtung einer Landesgartenschau und der Folgenut- 
zung sind bereits bei der Bewerbung dargelegt worden und haben somit auch zur Vergabe 
der Landesgartenschau an die Stadt Norderstedt beigetragen. Naturgemäß handelt es sich 
zum jetzigen Zeitpunkt sowohl für die notwendigen Investitionen als auch für die Aufwendun- 
gen und Er-lose i r i i  Zusammenhang mit der Durchführung der Landesgartenschau um Schät- 
zungen; In-i Bereich der Investitionen wird die Belastung für den städtischen Haushalt auf 
einen Gesamtbetrag von 12,5 Mio. E begrenzt. 

Für die Durchfuhr-ung soll das Ausgabevolumen entsprechend der genauer zu kalkulierenden 
Einnahrneenvartungen angepasst werden. 

Bei den jptzigeii Schätzungen wurden die Erfahrungen anderer Landesgartenschauen aus- 
gewertet 

IV. Ergebnis 

Die kommunalrechtlichen Voraussetzungen für die Gründung der Stadtpark Norderstedt 
GmbH sirid erfijllt. 

............. . . . . .  . . .  .............,. 
Hans-Joachini Grote 
(Oberbürgerriieister) 


